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Anlegerschutz l Ausschüttungsrückforderungen

Liebe Klientinnen 
und Klienten!
In den vergangenen Wochen 

haben gleich mehrere Im-
mobilienfonds ihre Anleger 
aufgefordert, die in den letz-
ten Jahren erhaltenen Aus-
schüttungen zurückzuzah-
len. Beispielsweise hat der 
Holland Fonds 53 des Ham-
burger Emissionshauses 
MPC Münchmeyer Petersen 
Capital AG die Anleger auf-
gefordert, bis 30.09.2014 ins-
gesamt 80% der erhaltenen 
Ausschüttungen „freiwillig“ 
zurückzuzahlen, um eine 
spätere klagsweise Rückfor-
derung von 100% der Aus-
schüttungen zu vermeiden. 
Dies ist der vorläufige ne-
gative Höhepunkt für tau-
sende Anleger in Österreich, 
die ihre Ersparnisse in Un-
ternehmensbeteiligungen 
an Schiffen und Immobilien 
gesteckt haben, die vor rund 
zehn Jahren von Banken und 
Vermögensberatern großflä-
chig vertrieben wurden. Ein 
nicht unwesentliches Ver-
kaufsargument waren da-
bei die Ausschüttungen der 
Fonds, die mit jährlich 7% 
und mehr prognostiziert, ei-
ne Zeit lang auch bezahlt 
wurden und nun teilwei-
se zurückgefordert werden, 
um einen Konkurs der in der 
Krise befindlichen Fonds zu 
vermeiden.

Oft werden Anleger erst 
durch solche Aufforderungen 
wachgerüttelt und müssen 

erkennen, dass sie von Ban-
ken und Vermögensbera-
tern in wesentlichen Punk-
ten falsch informiert worden 
sind:
n In vielen Fällen haben Ban-

ken und Vermögensberater 
diese Fonds, die tatsächlich 
eine hochspekulative unter-
nehmerische Beteiligung 
mit Totalverlustrisiko dar-
stellen, als sichere Veranla-
gung – oft zur Pensionsvor-
sorge - empfohlen;

n In der Regel wurde den An-
legern verschwiegen, dass 
die prognostizierten Aus-
schüttungen keine echten 
Gewinnausschüttungen 
sondern Rückzahlungen 
auf das eingezahlte Kapi-
tal sind und daher von den 
Fonds zurückgefordert wer-
den können;

n Anlegern wurde oft sugge-
riert, dass nach einer fixen 
Laufzeit das vollständige 
Kapital zurückbezahlt wer-
de; tatsächlich handelt es 
sich in den meisten Fällen 
bloß um eine Mindestlauf-
zeit, nach deren Ablauf die 
Anleger die Beteiligungen 
erst aufkündigen können; 
die endgültige Auszahlung, 
sofern die Beteiligung noch 
etwas wert ist, zieht sich 
dann über Monate bis Jah-
re hin; 

n Den Anlegern wurde in vie-
len Fällen auch nicht offen-
gelegt, dass die Banken und 
Vermögensberater für die 
Vermittlung hohe Provi-
sionen bekommen haben 
und daher ein erhebliches 
Eigeninteresse an der Ver-
mittlung dieser Fonds hat-
ten.
Anlegern droht also ne-

ben dem Totalverlust des ein-
gesetzten Kapitals auch die 
Rückforderung der bereits er-

haltenen Ausschüttungen. 
In Fällen mangelhafter Anla-
geberatung stehen den An-
legern allerdings möglicher-
weise Schadenersatzansprü-
che gegen Banken oder Ver-
mögensberater zu. Diese An-
sprüche verjähren binnen 
drei Jahren ab Kenntnis von 
Schaden und Schädiger. Da 
Anleger in vielen Fällen erst 
durch die Aufforderungs-
schreiben der Fonds  auf die 
Fehlberatung aufmerksam 
geworden sind, sind solche 
Schadenersatzansprüche oft 
noch nicht verjährt. Jeder ein-
zelne Fall ist hier individuell 
zu behandeln. Wir unterstüt-
zen Sie gerne und prüfen für 
Sie, welche Möglichkeiten in 
Ihrem konkreten Fall beste-
hen.  n
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Doch aufgrund seiner tradi-
tionsreichen „Kaffeehauskul-
tur“ hat Österreich ein ambi-
valentes Verhältnis zum ge-
nerellen Rauchverbot in der 
Gastronomie. Deswegen grei-
fen manche Bürger hierzu-
lande zur Eigeninitiative, 
um dem blauen Dunst ra-
scher den Garaus zu machen. 
So auch ein selbsternannter 
„Rauchersheriff“, dessen Ei-
fer bis zum OGH führte (OGH 
23.4.2014, 4 Ob 48/14h).

Er besuchte mehrmals eine 
bekannte Wiener Gaststät-
te. Er verhielt sich dabei wie 
jeder Gast und bereitete auf 
den ersten Blick keine Unan-
nehmlichkeiten. 

Doch tatsächlich galt sein 
Besuch nicht dem lukul-
lischen Vergnügen, sondern 
den dort verübten Verstößen 
gegen Nichtraucherschutz-
bestimmungen. Diese brach-
te er regelmäßig zur Anzeige, 
woraufhin der Lokalbetreiber 
gestraft wurde. Daraufhin er-
teilte der Betreiber dem un-
angenehmen Gast unter Ver-
weis auf sein Hausrecht (§ 354 
ABGB) ein „Lokalverbot“. Da-
von unbeeindruckt, kam der 
Sheriff wieder, weshalb ihn 
der Gastronom auf Unterlas-
sung klagte. 

Dem entgegnete der Be-
klagte, dass es sittenwidrig 
sei, potentielle Kunden nur 
deshalb auszuschließen, um 
einer Bestrafung wegen Ge-
setzesverstößen zu entgehen. 
Der OGH entschied folgen-
dermaßen: Die Verhängung 
eines Lokalverbots unterliege 
privat- und öffentlich-rechtli-
chen Beschränkungen, so z. B. 
bei Vorliegen eines „Kontra-
hierungszwangs“. Dieser be-
stehe, wenn einem Anbieter 
am Markt faktische Monopol-
stellung zukomme und ein 
Nachfrager keine zumutba-
ren Ausweichmöglichkeiten 
habe. Das könnte auch bei ei-
ner Gaststätte zutreffen (z. B. 
einzige Gaststätte weit und 
breit), doch jedenfalls nicht 
im vorliegenden Fall. 

Zu guter Letzt war zu klä-
ren, ob ein Unternehmer ei-
ne „systematische Überwa-
chung“ durch einen Privaten 
hinnehmen müsse, wenn 
dieser Leistungen nur in An-

spruch nehme, um Rechts-
verstöße anzuzeigen. Dabei 
drehte sich der Beklagte einen 
Fallstrick: er meinte, es sei ein 
Wesensmerkmal von „Poli-
zeistaaten“, dass die Über-
wachung der Einhaltung von 
Rechtsnormen ein staatliches 
Privileg sei, während eine Pri-
vatperson nicht zur Anzeige 
von Verstößen berechtigt sei. 

Der OGH ging auf die 
(durchaus bedenkliche) Ar-
gumentation des Beklagten 
ein, kam aber zum gegentei-
ligen Schluss. Es sei insbeson-
dere ein Merkmal von totali-
tären Staaten, dass sich die-
se zur Durchsetzung staatli-
cher Vorschriften eines um-
fassenden Spitzelwesens, 
auch privater Personen, be-
dienten. Das ist aber gegen-
ständlich eben nicht der Fall. 
Schlussendlich entschied der 
OGH zugunsten des Lokal-
betreibers. Dem Rauchershe-
riff wird der Besuch des Lo-
kals zukünftig verwehrt blei-
ben. Vielleicht gibt er seinen 
selbstauferlegten Kampf ge-
gen den Qualm nun auf.   n

S 
 
eit etwa einem 

Jahrzehnt ist die Ver-
wirklichung des „Nicht-
raucherschutzes“ ein 
zentrales Anliegen der 
Gesundheitspolitik. 
Rauchverbote an öffent-
lichen Plätzen – sogar 
in Restaurants und 
Bars – stehen in vielen 
Ländern bereits an der 
Tagesordnung. 

OGH l weist selbsternannten Rauchersheriff in die Schranken

Österreich braucht  
keine „Privatpolizei“
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Ein Liegenschaftseigentümer 
beauftragte einen Makler 
mit dem Verkauf einer unbe-
bauten Liegenschaft. Der Ei-
gentümer wusste zwar, dass 
ein Großteil der Liegenschaft 
wegen eines geplanten Stra-
ßenbauvorhabens mit einem 
Bauverbot belegt war, ver-
schwieg dies aber sowohl 
dem Makler als auch dem spä-

ter vom Makler vermittelten 
Käufer des Grundstückes. Der 
Kaufvertrag wurde geschlos-
sen, der Eigentümer bezahl-
te dem Makler die vereinbar-
te Provision aufgrund dessen 
(vorerst) erfolgreicher Ver-
mittlungstätigkeit.

In weiterer Folge wurde der 
Kaufvertrag vom Käufer er-
folgreich wegen Irrtums an-
gefochten, zumal der Irrtum 
(betreffend die Bebaubarkeit 
der Liegenschaft) eindeutig 
vom Liegenschaftseigentü-
mer veranlasst worden war. 
Der Liegenschaftseigentü-
mer verlangte daraufhin vom 
Makler die Provision zurück. 
Das Erstgericht wies die Kla-
ge ab, das Berufungsgericht 
und letztlich auch der Ober-
ste Gerichtshof gaben der Kla-
ge statt.

Grundsätzlich sieht das 
Maklergesetz vor, dass der 
Provisionsanspruch nicht 
entfällt, wenn das vom Mak-
ler vermittelte Geschäft spä-
ter „nicht ausgeführt“ wird. 
Wird jedoch der Vertrag we-
gen eines Willensmangels 
rückwirkend wieder auf-
gehoben, dann stellt sich 
die Frage der Nichtausfüh-
rung gar nicht, sondern gilt 
der Vertrag in diesem Fall ja 
als von Anfang an nicht zu-
stande gekommen. Ohne 
Vertragsabschluss besteht 

aber auch kein Provisions-
anspruch des Maklers. Hät-
te der Käufer vom Bauver-
bot gewusst, wäre es von An-
fang an nicht zu einem Ver-
tragsabschluss gekommen 
und hätte der Makler auch 
von Anfang an keinen Provi-
sionsanspruch erworben.

Es ist daher bei einer rück-
wirkenden Vertragsauflösung 
völlig unerheblich, aus wes-
sen Sphäre der Vertragsauflö-
sungsgrund kommt, entschei-
dend ist nur, dass der Vertrag 
aufgelöst wird. 

Darüber hinaus darf nicht 
übersehen werden, dass auch 
der Kaufpreis im ursprüng-
lichen Kaufvertrag nicht als 
Berechnungsgrundlage für 
die Provision herangezogen 
werden kann, weil der Kauf-
preis ja – in Kenntnis des Bau-
verbots – wesentlich gerin-
ger gewesen wäre und damit 
auch die Maklerprovision.

Ob die Geschäftstätigkeit 
des Maklers vom Liegen-
schaftseigentümer unter den 
gegebenen Umständen allen-
falls auf andere Weise zu ver-
güten gewesen wäre, muss-
te vom Obersten Gerichtshof 
nicht beantwortet werden, 
weil sich der beklagte Makler 
ausschließlich auf seinen Pro-
visionsanspruch stützte und 
ein solcher jedenfalls nicht 
bestand.   n

W 
 
ird ein von 

einem Makler ver-
mittelter Kaufvertrag 
über eine Liegenschaft 
nachträglich wegen 
eines Willensmangels, 
zum Beispiel wegen 
Irrtums einer der bei-
den Vertragsparteien, 
rückwirkend aufgelöst, 
dann entfällt auch rück-
wirkend der Provisions-
anspruch des Maklers. 
Ob dies auch dann gilt, 
wenn der Anfechtungs-
grund aus der Sphäre 
des Auftraggebers des 
Maklers stammt, beant-
wortete der Oberste Ge-
richtshof in einer jüngst 
ergangenen Entschei-
dung (1Ob75/14g).

Makler l Provision kann rückwirkend entfallen

Kein Vertrag – keine Provision

INfO

Die Bestimmungen 
des Maklergesetzes 
können durch 
Parteienvereinbarung 
abgeändert werden. 
Insbesondere kann im 
Maklervertrag vorge-
sehen sein, dass auch 
bei rückwirkender 
Vertragsaufhebung 
aus einem Grund, 
der in der Sphäre des 
Auftraggebers liegt, der 
Provisionsanspruch nicht 
rückwirkend entfällt. 
Dies ist bei Abschluss 
des Maklervertrages 
entsprechen zu beach-
ten.

mit RECHT

Grundsätzlich sieht das Maklergesetz vor, 
dass der Provisionsanspruch nicht entfällt, 
wenn das vom Makler vermittelte Geschäft 
später „nicht ausgeführt“ wird. Aber …
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So entschied der OGH zuletzt 
einen Fall zum Verhältnis 
zwischen einem Hauptverein 
und einem Zweigverein. Der 
Österreichische Schwimm-
verband hatte einen seiner 
Landesverbände, den Salzbur-
ger Schwimmverband (der 
ein Zweigverein des Österrei-
chischen Schwimmverbandes 
ist), mitsamt dessen Mit-
gliedsvereinen ausgeschlos-
sen. Nach den Behauptungen 
des ausgeschlossenen Ver-
bandes soll ein relativ harm-
loser Regelverstoß Grund des 
Ausschlusses gewesen sein.

Im Gegensatz zu den einzel-
nen Schwimmvereinen ist der 
Landesverband gemäß den 
Statuten kein normaler Ver-

ein, sondern ein Zweigverein. 
Ein Zweigverein ist ein zwar 
selber eingetragener Verein, 
der aber mit dem Hauptver-
ein in einem verankerten Ab-
hängigkeitsverhältnis steht. 
Das Gesetz spricht von einem 
„statutarisch untergeord-
neten Verein, der die Ziele 
des übergeordneten Haupt-
vereins mitträgt“. Dies ist bei 
Landesverbänden, welche 
die Ziele des nationalen Ver-
bandes mittragen, der Fall.  

Der Salzburger Landes-
verband wollte seinen Aus-
schluss nicht akzeptieren. Das 
Gesetz sieht ausdrücklich vor, 
dass Streitigkeiten im Ver-
ein vorrangig durch die ver-
einsinternen Schlichtungsin-
stanzen geklärt werden sol-
len. Erst nach Abschluss des 
vereinsinternen Instanzen-
zuges (oder nach Ablauf von 
sechs Monaten) ist eine Prü-
fung von Vereinsbeschlüssen 
durch Gerichte zulässig.  Al-
so berief der ausgeschlossene 
Landesverband vereinsintern 
an den Verbandstag, der al-
lerdings den Ausschluss be-
stätigte. 

In der Folge klagte der Lan-
desverband beim zuständigen 
Gericht, mit dem Begehren, 
den Ausschluss für unwirk-
sam zu erklären. Grundsätz-
lich sind, einem alten Sprich-
wort folgend, auch Schwim-
mer „vor Gericht und auf ho-
her See in Gottes Hand“. Das 
Erstgericht beschäftigte sich 
aber überhaupt nicht mit der 
Frage, ob inhaltlich ein Regel-
verstoß vorliegt und der Aus-
schluss daher berechtigt war. 

Auch das Berufungsgericht 
und der OGH stimmten über-
ein: Ein Ausschluss war in 

diesem Fall formell gar nicht 
möglich und deshalb recht-
sunwirksam. Auch die Ge-
richte haben auf Grundlage 
der Statuten des Vereins zu 
entscheiden. Sehen die Sta-
tuten eines Vereines vor, dass 
zwar Mitgliedsvereine durch 
Vorstandsbeschluss ausge-
schlossen werden können, se-
hen sie aber nicht vor, dass 
Zweigvereine ausgeschlos-
sen werden können, so ist der 
Ausschluss eines Zweigver-
eines eben nicht möglich. Die 
Statuten des Österreichischen 
Schwimmverbandes regel-
ten zwar den Ausschluss von 
Vereinen, nicht aber den Aus-
schluss von Landesverbänden 
(Zweigvereinen).

Um den Landesverband 
durch Vorstandsbeschluss 
ausschließen zu können, 
hätten vorher durch die Ge-
neralversammlung die Sta-
tuten des Österreichischen 
Schwimmverbandes geän-
dert werden müssen. 

Es empfiehlt sich also, in 
Statuten von Vereinen, die 
Zweigvereine haben, das Ver-
hältnis zwischen Haupt- und 
Zweigverein ordentlich zu 
regeln, wozu auch die Frage 
der Auflösung des Kooperati-
onsverhältnisses, sei es durch 
Austritt, Ausschluss etc., ge-
hört.  n

f 
 
ür Sportinteressierte 

ist es kein Geheimnis, 
dass im organisatori-
schen Bereich des Öster-
reichischen Schwimm-
verbandes hoher 
Wellengang herrscht. 
Streitigkeiten dort führ-
ten in letzter Zeit zu 
interessanten vereins-
rechtlichen Gerichtsent-
scheidungen.

Schwimmverband l schließt Landesverband aus

Wenn ein Verein  
baden geht
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n das den Unfall verursa-
chende Fahrzeug trotz Versi-
cherungspflicht nicht versi-
chert war, 

n eine haftpflichtige Person 
nicht ermittelt werden kann 
(Fahrerflucht-Fälle), 

n der Halter für eine Schwarz-
fahrt (die Benützung des 
Fahrzeuges erfolgte ohne 
Willen des Halters) nicht auf-
grund eigenen Verschuldens 
einzustehen hat, 

n den Haftpflichtversicherer 
wegen vorsätzlicher und 
rechtswidriger Herbeifüh-
rung des Schadens keine De-
ckungspflicht trifft,

n der Haftpflichtversicherer in-

solvent wird oder
n der Schaden von einem Fahr-

zeug verursacht wurde, das 
von der allgemeinen Versi-
cherungspflicht ausgenom-
men ist (wie etwa Fahrzeuge 
mit einer Bauartgeschwin-
digkeit von nicht mehr als 10 
km/h, Transportkarren, Ar-
beitsmaschinen, Baustellen-
fahrzeuge, bestimmte Hee-
resfahrzeuge oder Elektro-
fahrräder).  
Anspruch auf Leistungen 

nach dem Verkehrsopfer-Ent-
schädigungsgesetz haben Per-
sonen, die  bei einem Verkehrs-
unfall einen Personen- oder 
Sachschaden erlitten haben, 
oder deren Hinterbliebenen. 
Der Anspruch richtet sich im-
mer gegen den Fachverband 
der Versicherungsunterneh-
mungen. 

Eine Entschädigung ist ins-
besondere für solche Verkehrs-
unfälle zu leisten, die sich ent-
weder
n in Österreich ereignen;
n in einem Staat, der dem Grü-

ne-Karte-Abkommen beige-
treten ist, durch ein Fahrzeug 
ereignen, 
n welches in einem EWR-
Staat versichert ist oder 
versichert hätte werden 
müssen oder 
n dessen Lenker fahrer-

flüchtig ist 
und der Geschädigte seinen 
Wohnsitz in Österreich hat; 

n im Ausland ereignen, wenn 
das den Unfall verursa-
chende Fahrzeug seinen ge-
wöhnlichen Standort in Ös-
terreich hat, in der Regel also, 
wenn es in Österreich zuge-
lassen ist.
Für Personen- und Sachschä-

den ist jedoch nicht uneinge-
schränkt eine Entschädigung 
zu leisten. Zu beachten ist vor 
allem, dass
n in einigen Fällen für Sach-

schäden ein Selbstbehalt in 
Höhe von 220 Euro besteht;

n in Fahrerfluchtfällen Sach-
schäden nur dann ersetzt 
werden, wenn durch den 
Unfall gleichzeitig eine Per-
son getötet oder schwer ver-
letzt wurde;

n für bloße Sachschäden – vor 
allem Parkschäden – mit Fah-
rerflucht kein Anspruch auf 
Entschädigung besteht.
Aufgrund der zahlreichen 

Voraussetzungen für einen 
Entschädigungsanspruch 
nach dem Verkehrsopfer-Ent-
schädigungsgesetz ist es un-
erlässlich, für jeden Fall im 
Einzelnen zu prüfen, ob und 
in welcher Höhe eine Ent-
schädigung begehrt werden 
kann.   n

D 
 
as Verkehrsopfer-

Entschädigungsgesetz 
bezweckt, den Opfern 
von Unfällen im Stra-
ßenverkehr in beson-
deren Härtefällen auch 
dann eine angemesse-
ne Entschädigung zu 
verschaffen, wenn die 
Geltendmachung von 
Ansprüchen gegen eine 
Kfz-Haftpflichtversiche-
rung scheitert, weil

Entschädigungsgesetz l für Verkehrsopfer

Hilfe bei Härtefällen

INfO

Eine Körperverletzung 
ist als schwer anzuse-
hen, wenn 
n die Verletzung 

oder Gesundheits-
schädigung an sich 
schwer ist – was 
sich wiederum bei-
spielsweise nach 
der Wichtigkeit des 
Organs oder der 
Gefährlichkeit der 
Verletzung beurteilt,

n die Gesundheits-
schädigung länger als 
24 Tage dauert oder

n die durch die 
Verletzung oder 
Schädigung bedingte 
Berufsunfähigkeit län-
ger als 24 Tage dauert.  

mit RECHT

durch das Verkehrsopfer-
entschädiGunGsGesetz kann 
Betroffenen im Härtefall geholfen 
werden. 

Fo
to

: K
at

 N
.L.

M
./f

lic
kr



8

mit RECHTmit RECHT

BankenRecht

mit RECHTmit RECHT

Die im geschilderten Fall kre-
ditnehmenden Unternehmen 
waren der Ansicht, die in den 
AGB der Bank festgeschrie-
bene Klausel („Die Bank ist 
berechtigt, die Kreditkondi-
tionen jederzeit unter Be-
rücksichtigung aller in Be-
tracht kommenden Umstän-

de, insbesondere auch bei Ver-
schlechterung der wirtschaft-
lichen Situation des Kredit-
nehmers, anzupassen.“) be-
nachteilige sie als Kreditneh-
mer „gröblich“ und sei daher 
wegen Sittenwidrigkeit nich-
tig. Diese Ansicht ist nicht 
völlig von der Hand zu wei-
sen, denn der Inhalt allfälliger 
„in Betracht kommender Um-
stände“ kann mangels De-
finition nicht klar sein – ge-
schweige denn, dass deren 
Auswirkungen eingeschätzt 
werden können. Der zustän-
dige Richtersenat im OGH 
war jedoch der Ansicht, dass 
ein Unternehmer die Auswir-
kung einer im Vorhinein nicht 
eindeutig bestimmten Klau-
sel besser abschätzen kön-
ne als ein Verbraucher. Ein-
seitige Zinsanpassungsklau-
seln seien nicht per se gröb-
lich benachteiligend für den 
Kreditnehmer. Entscheidend 
sei, dass der Kreditnehmer 
frei, ernstlich, bestimmt und 
verständlich in den Kredit-
vertrag eingewilligt habe. Ob 
diese Freiwilligkeit auch ge-
geben ist, wenn die Bank bei 
Nichteinwilligung in die Zin-
sanpassungsklausel die Kre-
ditvergabe verweigert, wird 
in der angesprochenen Ent-
scheidung nicht erörtert.

Der OGH betonte aber noch, 
dass eine Zinsanpassungs-
klausel jedenfalls insofern 
„zweiseitig“ sein muss, als zB 
bei einer verbesserten Bonität 
des Kreditnehmers auch ei-
ne Zinssenkung möglich und 
durchsetzbar sein sollte – und 
jeder Kreditvertrag im Sinne 
dieser „Zweiseitigkeit“ auszu-
legen sei.

Weiters sei eine Zinsanpas-
sungsklausel nur dann wirk-

sam vereinbart, wenn diese 
vom Willen der Bank unab-
hängig ist, dh innere Umstän-
de der Bank, welcher Form 
auch immer, dürfen nicht für 
eine Zinserhöhung ausschlag-
gebend sein.

Ist der Kreditnehmer Ver-
braucher, stellt sich die La-
ge allerdings anders dar: eine 
einseitige Zinsanpassungs-
klausel beim Konsumenten-
kredit wäre nur dann zuläs-
sig, wenn die für die Erhö-
hung maßgebenden Umstän-
de im Vertrag klar umschrie-
ben werden. Sie muss im Vor-
hinein betrachtet auch ausrei-
chend deutlich erkennen las-
sen, innerhalb welcher Gren-
zen Zinsveränderungen vor-
genommen werden dürfen.

Es wäre wünschenswert, 
wenn es für Unternehmer als 
Kreditnehmer ähnliche Rege-
lungen gäbe, denn die Aus-
wirkungen von Klauseln, de-
ren Inhalt bei Vertragsab-
schluss nicht eindeutig ist, 
abschätzen zu können, ist oft 
weder für Verbraucher noch 
für Unternehmer möglich. n

E 
 
ine kreditgebende 

Bank hat das Recht, Zin-
sen bei Kreditverträgen 
unter gewissen Umstän-
den, wie z. B. Bonitäts-
verschlechterung des 
Kreditnehmers, ohne 
Zustimmung des Kre-
ditnehmers zu erhöhen 
(„einseitige Zinsanpas-
sungsklauseln“). Der 
Oberste Gerichtshof 
(OGH) hat in seiner 
jüngsten Entscheidung 
zu diesem Thema die 
bisherige Linie bestätigt 
(6 Ob 68/14i).

Banken-AGB l Einseitige Zinserhöhung bei Bonitätsänderung

Wann darf eine Bank  
Kreditzinsen erhöhen?

INfO

Zinsanpassungsklauseln 
mit Unternehmen als 
Kreditnehmer sind unter 
folgenden Umständen 
zulässig:

n der Kreditnehmer 
muss in die 
Zinsanpassungs-
klausel frei, ernstlich 
und bestimmt und 
verständlich eingewil-
ligt haben;

n die Zinsanpassungs-
faktoren dürfen nicht 
nur vom Willen der 
Bank und von deren 
Sphäre abhängig sein;

n es muss 
„Zweiseitigkeit“ 
gewahrt sein, 
sodass die Bank 
bei Verbesserung 
der Bonität des 
Kreditnehmers 
(zumindest theore-
tisch) auch zu einer 
Zinssenkung gezwun-
gen werden kann.
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Die Passagierin hatte einen 
Flug der AUA von Wien nach 
Bukarest gebucht. Zwischen 
der Fluglinie und der Flugha-
fenbetreiberin bestand zum 
Unfallszeitpunkt auch ein Ver-
trag über die Erbringung von 
Bodenabfertigungsdiensten, 
der unter anderem die ord-

nungsgemäße Reinigung der 
Stiegen- und Gangflächen et-
wa in der Abflughalle durch 
die Flughafenbetreiberin um-
fasste. 

So einfach, wie es auf den er-
sten Blick scheint, ist die Sache 
nicht. Obwohl die Flughafenbe-
treiberin die Bodenabfertigung 
inklusive Reinigungsaufgaben 
vertraglich übernommen hat-
te, haftet sie der Flugpassagie-
rin nicht für die mit dem Aus-
rutscher verbundenen Folgen. 

Die Flugpassagierin hatte 
sich in ihrer Klage auf eine ver-
tragliche Haftung gestützt, die 
sie daraus ableiten wollte, dass 
die Vertragsbeziehung zwi-
schen der Flughafenbetreibe-
rin und der Fluglinie Schutz-
wirkungen zu ihren Gunsten 
entfalte. 

Nach der Rechtsprechung 
bestehen nämlich Schutz- und 
Sorgfaltspflichten aus einem 
Vertragsverhältnis nicht nur 
zwischen den Vertragsparteien 
(hier Fluglinie und Flughafen-
betreiber), sondern auch ge-
genüber dritten Personen, die 
durch die Vertragserfüllung er-
kennbar in erhöhtem Maß ge-
fährdet werden und der Inte-
ressenssphäre eines Vertrags-
partners angehören. 

Dies hätte im konkreten Fall 

alles zugetroffen. Allerdings 
ist in der höchstgerichtlichen 
Rechtsprechung ebenso aner-
kannt, dass ein schutzwürdiges 
Interesse des Dritten (hier der 
Flugpassagierin) zu vernei-
nen ist, wenn dieser einen de-
ckungsgleichen Anspruch auf 
Schadenersatz gegen seinen 
Vertragspartner (hier die Flug-
linie) hat, der seinerseits den 
späteren Schädiger  (hier die 
Flughafenbetreiberin) vertrag-
lich als Erfüllungsgehilfen bei-
gezogen hat. Zu den geschul-
deten Leistungen im Rahmen 
eines Beförderungsvertrags 
mit einer Fluglinie gehört näm-
lich auch die Zurverfügung-
stellung geeigneter Flächen 
und Einrichtungen für Check-
In, Kofferaufgabe oder Sicher-
heitskontrolle und die We-
ge dorthin und zum Flugzeug. 
Die vertraglichen Pflichten der 
Fluglinie umfassen demnach 
auch die gefahrlose Benützung 
dieser Flächen und Einrich-
tungen. Die ordnungsgemäße 
Reinigung der Stiegen- und 
Gangflächen in der Abflughal-
le zählt daher zu den vertrag-
lichen Pflichten der Fluglinie 
gegenüber ihren Fluggästen. 
Die Flugpassagierin hätte da-
her mit ihrer Klage gegen ihre 
Fluglinie vorgehen müssen.  n

E 
 
ine unliebsame 

Erfahrung in zweierlei 
Hinsicht musste eine 
69-Jährige flugpas-
sagierin machen. Zu-
nächst rutschte sie in 
der Abfertigungshalle 
des flughafens Wien-
Schwechat aus, weil der 
Boden durch Kot verun-
reinigt war, und zog sich 
dabei Knochenbrüche 
zu. Danach verlor sie 
den Haftungsprozess 
gegen den flughafen-
betreiber, weil sie die 
fluglinie klagen hätte 
müssen, wie der Obers-
te Gerichtshof kürzlich 
entschieden hat (OGH 
vom 26. Juni 2014, 
8Ob53/14y).

Nicht der flughafen l die Fluglinie haftet

Im flughafen ausgerutscht

Wer haftet  
bei Unfällen im 

Flughafen?
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Segwayfahren sei kinderleicht, 
der „Segway“ sei wie ein Fahr-

rad zu bedienen und man 
könne damit überall fahren, 
wo man auch mit dem Fahr-
rad unterwegs sei – so die Er-
klärung des Vermieters eines 
„Segway“ gegenüber der spä-
teren Klägerin. Letztere lenkte 
ihr „Segway“ bei der anschlie-
ßenden Rundfahrt mit ho-
her Geschwindigkeit über ei-
nen Stein, was zu einem Sturz 
und damit verbundenen Ver-
letzungen führte. Die Bruchpi-
lotin verklagte den Segwayver-
mieter: Er habe die Gefahren 
dieser Fortbewegungsart ver-
harmlost und sie nicht darü-
ber instruiert, wie man sich 
bei einem aus dem Boden ra-
genden Stein richtig verhalte. 
Das corpus delicti war ca. 26 cm 
lang, 11 cm breit und ragte 6 cm 
aus dem Boden heraus.. 

Die Gerichte entschieden 
durch drei Instanzen, dass die 
Haftung 3 zu 1 zu Lasten des 

Segwayvermieters zu teilen sei. 
Dieser habe zwar seine Unter-
weisungsobliegenheiten ver-
nachlässigt und der Klägerin – 
einem „Segway-Greenhorn“ – 
die mit dieser Fortbewegungs-
art verbundenen Gefahren 
nicht vor Augen geführt. 

Letztere hafte jedoch im Um-
fang eines Viertels mit, zu-
mal ihr insofern „Sorglosig-
keit in eigenen Angelegenhei-
ten“ zur Last falle, da sie ihrer 
Unerfahrenheit mit besonde-
rer Aufmerksamkeit und Vor-
sicht Rechnung tragen hätte 
müssen. Der vom Segwayver-
mieter herangezogene  Ver-
gleich mit dem Fahrradfahren 
wäre nicht auf ein bestimm-
tes Niveau des Könnens bezo-
gen. Auch ein Radfahranfän-
ger müsse sich auf unbefe-
stigtem Gelände anders verhal-
ten als ein geübter Radfahrer  
(OGH 3 Ob 61/14b). n

W 
 
issen Sie, was 

ein „Segway“ ist? Es 
handelt sich dabei um 
ein zweirädriges Ge-
fährt mit elektronischer 
Gleichgewichtssteu-
erung, das bis zu 25 
km/h erreicht und man-
cherorts – insbesondere 
im Stadtverkehr – als 
Touristenattraktion 
angeboten wird. Die 
Geschwindigkeit wird 
durch Vor- und Zurück-
ziehen des Griffes regu-
liert, der vom sich ste-
hend fortbewegenden 
fahrer zu bedienen ist. 

Haftung l für Segwayunfall

So leicht wie Radfahren?

seGWay-Greenhorns sind die Gefahren 
dieses Funsports selten bewusst. 
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Personen müssen Verträge 
also nicht zwingend selbst 
abschließen, sondern kön-
nen jemand anderen mit 
dem Abschluss in ihrem Na-
men bevollmächtigen. Zur 
wirksamen Begründung ei-
ner Vollmacht bedarf es aber 
nicht stets einer mündlichen 
oder schriftlichen Willenser-
klärung des Vollmachtgebers, 
es reicht schon, wenn der Ver-
tretene durch sein Verhalten 
den Anschein erweckt, dass 
der Vertreter von ihm bevoll-
mächtigt wurde (Anscheins-
vollmacht). Unbedingte Vo-
raussetzung ist aber, dass der 
Vertretene selbst Handlun-
gen setzt, die eindeutig da-
rauf rückschließen lassen, 

dass er seinen Vertreter be-
vollmächtigt hat, in seinem 
Namen zu handeln. 

Der zu diesem Thema 
jüngst ergangenen Entschei-
dung des OGH vom 26. Mai 
2014 (8 Ob 45/14x) lag fol-
gender Sachverhalt zu Grun-
de: Ein Privater beauftrag-
te ein Bauunternehmen mit 
der Errichtung eines Wohn-
hauses. Der Bauunterneh-
mer eröffnete in der Fol-
ge bei einem Baustoffhänd-
ler ein Kundenkonto (Kredit-
konto zum Bezug von Wa-
ren) auf den Namen des Bau-
herrn. Die vom Bauunterneh-
mer bezogenen Waren wur-
den sodann über das Kre-
ditkonto abgerechnet und 
bezahlt. Nur einmal zahlte 
der Bauherr aufgrund einer 
Mahnung selbst eine Rech-
nung des Baustoffhändlers. 
Die Warenrechnungen wur-
den vom Händler direkt an 
den Bauherrn geschickt. Ein-
mal gab der Bauherr dem 
Baustoffhändler seine geän-
derte Adresse bekannt. Wäh-
rend der Bauausführung er-
kundigte sich der Bauherr in 
mehreren Telefonaten über 
technische Daten und den 
Bestellstatus. Letztlich wurde 
das Kreditkonto überzogen. 
Der Baustoffhändler begehr-
te die Zahlung vom Bauherrn 
mit der Begründung, der Bau-
unternehmer habe bei Eröff-
nung des Kundenkontos als 
Bevollmächtigter für ihn ge-
handelt. 

Der OGH stellte klar: Es ist 
nicht davon auszugehen, dass 
der Bauherr das Bauunter-
nehmen zur Einrichtung des 
Kundenkontos ausdrücklich 
oder schlüssig bevollmäch-
tigt hat. Die bloße Entgegen-
nahme von Rechnungen sagt 
in der Regel nichts über das 

Bestehen eines Vollmachts-
verhältnisses aus. Im An-
lassfall gilt dies umso mehr, 
als die Bezahlung der Wa-
renrechnungen– bis auf ei-
ne Ausnahme – nicht durch 
Überweisung des Bauherrn, 
sondern durch das Bauunter-
nehmen erfolgte. Auch die 
vom Bauherrn bekanntge-
gebene Adressenänderung 
und die eingeholten Erkun-
digungen begründen nicht 
den Anschein einer Vertre-
tungsbefugnis des Bauunter-
nehmers. Es darf nicht zu ei-
ner Überspannung der Über-
wachungs- und Organisati-
onspflicht des vollmachtlos 
Vertretenen (hier: Bauherrn) 
zugunsten eines sorglos han-
delnden Dritten (hier: Bau-
stoffhändler) kommen. Muss 
der Dritte aufgrund der gege-
benen Umstände bei gehö-
riger Aufmerksamkeit  Zwei-
fel an der Vertretungsmacht 
oder an deren Umfang ha-
ben, so kann er nicht darauf 
vertrauen, sondern muss Er-
kundigungen einholen. Der 
Anspruch des Baustoffhänd-
lers gegenüber dem Bau-
herrn besteht daher nicht zu 
Recht.  n

E 
 
s gibt im Alltag viele 

Konstellationen, in de-
nen eine Person für eine 
andere tätig wird. Auch 
beim Abschluss von 
Verträgen kann man 
sich (zumeist) vertreten 
lassen.

Anscheinsvollmacht l jüngste Entscheidung

Wer ist zur Vertretung 
befugt?

mit RECHT



Zauberhafte 
Altbauwohnung,
Einrichtung  
ablösefrei!

Bei Immobiliengeschäften 
an der falschen Stelle 
sparen kann teuer  
werden. Ihr Rechtsanwalt 
erstellt Ihren Kaufvertrag 
und gibt Ihnen als 
Treuhänder finanzielle 
Sicherheit.
Informieren Sie sich jetzt 
unter: 
www.f-b-h.at

Ihr Rechtsanwalt. 
Für jeden Fall.

Zauberhafte
Altbauwohnung,

Einrichtung ablösefrei!
Bei Immobiliengeschäften an der falschen Stelle sparen kann 
teuer werden. Ihr Rechtsanwalt erstellt Ihren Kaufvertrag 
und gibt Ihnen als Treuhänder finanzielle Sicherheit. 
Informieren Sie sich jetzt unter: www.rechtsanwaelte.at


